Gericht: VG Augsburg
Aktenzeichen: Au 7S 26.594
Sachgebiets-Nr. 141

Rechtsquellen:

§ 80 Abs. 5 VWGO;
Art. 21 GO;

8 5 PartG;

Art. 36 BayVwVfG;
Art. 49 BayVwViG

Hauptpunkte:

einstweiliger Rechtsschutz;

Anspruch einer politischen Partei auf Uberlassung einer 6ffentlichen Einrichtung fur

eine politische Veranstaltung;

nachtragliche Auflage eines Redeverbots (X*); )
Gefahrenprognose bei drohenden Rechtsverstéf3en durch Aul3erungen

Leitsétze:

Beschluss der 7. Kammer vom 13. Februar 2026



Au 7 S 26.594

Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg
In der Verwaltungsstreitsache

Kreisverband **
**

- Antragsteller -
bevollmachtigt:

*%

gegen
Stadt *
vertreten durch **

- Antragsgegnerin -

bevollmachtigt:
*%*
beteiligt:
Regierung von * als Vol
*

wegen

Benutzung einer 6ffentlichen Einrichtung
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VWGO

erlasst das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg, 7. Kammer,
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht *,

die Richterin am Verwaltungsgericht *,

den Richter *

ohne mundliche Verhandlung

am 13. Februar 2026
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folgenden
Beschluss:

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers
(Az. Au 7 K 26.593) gegen die am 12. Februar 2026 durch
die Antragsgegnerin ausgesprochene Auflage eines Rede-
verbots fur X* auf der Veranstaltung am 15. Februar 2026
wird wiederhergestellt.

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu
tragen.

lll. Der Streitwert wird auf EUR 5.000,-- festgesetzt.

Griunde:

Der Antragsteller ist der Kreisverband * der Partei * (*).

1. Am 3./4. Dezember 2025 schloss der Antragsteller mit der Antragsgegnerin einen
Mietvertrag tber die Uberlassung und Nutzung des *saals in der Stadt * fiir den
15. Februar 2026 zur ,Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl“ am 8. Marz 2026

in Bayern.

Die Benutzungsordnung fur den *saal vom 30. Juni 2025 (in Kraft seit dem

1.9.2025), welche Bestandteil des Vertrags war, lautet auszugsweise wie folgt:

»,§ 1 Allgemeine Zweckbestimmung
1. Der *saal (GroRer Saal, Biihne, kleiner Saal, Foyer) ist eine 6ffentliche Einrichtung der Stadt *.

2. Er dient zur Durchfiihrung von Tagungen, Versammlungen, Feiern, kulturellen, gesellschaftlichen
und gewerblichen Veranstaltungen. (...)

3. Die Benutzung kann abgelehnt werden, wenn sie mit dem Zweck der Einrichtung nicht vereinbar
ist, zu einer Gefahrdung der Einrichtung fiihren kénnte, sicherheitsrechtliche Bedenken bestehen
oder eine Schadigung des Ansehens der Stadt * zu befiirchten ist.“
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§ 2 Benutzungsverhéltnis

1. Das Benutzungsverhéltnis ist privatrechtlich.”

In der Folge erlangte die Antragsgegnerin davon Kenntnis, dass X* (Vorsitzender
der *-Fraktion im * Landtag und Sprecher des Landesverbands der * *) als Redner

bei der Veranstaltung auftreten soll.

In Gesprachen mit dem Vorstand des Antragstellers versuchte daraufhin die

Antragsgegnerin erfolglos, auf eine Ausladung von X* hinzuwirken.

In nicht-6ffentlicher Sitzung des Stadtrats der Antragsgegnerin vom 26. Januar 2026

wurde sodann folgender Beschluss gefasst:

,Die &ffentlich-rechtliche Nutzungsgenehmigung fur die Nutzung des *saals durch den Kreisver-
band * der * wird auf Grundlage von Art. 21 GO widerrufen.”

Am selben Tag beschloss der Stadtrat der Antragsgegnerin in 6ffentlicher Sitzung
zudem eine ,Resolution der Stadt * fir Demokratie und Toleranz — Wahlkampfver-

anstaltung im *saal”.

. Mit Schreiben vom 28. Januar 2026 kindigte sodann der Erste Blrgermeister der

Antragsgegnerin den Vertrag vom 3./4 Dezember 2025 mit sofortiger Wirkung und
teilte dem Antragsteller mit, dass der *saal am 15. Februar 2026 nicht fur die

Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl genutzt werden kdnne.

Hintergrund der aufRerordentlichen Kindigung sei der vom Stadtrat am 26. Januar
2026 gefasste Beschluss, die 6ffentlich-rechtliche Nutzungsgenehmigung fur den
*saal zu widerrufen. Dies erfolge deshalb, da die Antragsgegnerin nach Abschluss
des Mietvertrags im Zusammenhang mit der geplanten Kandidatenvorstellung zur
Kommunalwahl erfahren habe, dass X* auf der Veranstaltung als Gastredner auf-
treten soll. In diesem Zusammenhang sei mit der Begehung von Straftaten zu rech-
nen. Insbesondere bestehe aufgrund vergangener AuRRerungen von X* die konkrete
Gefahr, dass er sich im Hinblick auf die nationalsozialistische Gewalt- und Willkir-

herrschaft billigend, verherrlichend oder rechtfertigend bzw. antisemitisch auf3ern
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werde. Vor diesem Hintergrund sei die Nutzung des *saals nachtraglich nach
Art. 21 GO zu untersagen. Auch kénne die Antragsgegnerin nicht dazu verpflichtet
werden, durch die Bereitstellung des *saals als offentliche Einrichtung zur Verlet-

zung der Rechtsordnung beizutragen.

Mit Schreiben vom 4. Februar 2026 ordnete die Antragsgegnerin nachtraglich die

sofortige Vollziehung der Widerrufsentscheidung vom 28. Januar 2026 an.

. Einem gegen die Widerrufsentscheidung gerichteten Eilantrag des Antragstellers

bereits vom 3. Februar 2026 gab das erkennende Gericht mit Beschluss vom
10. Februar 2026 (Az. Au 7 S 26.310) statt. Zur Begriindung fiihrte das Gericht aus,
dass zwar mit Blick auf die zweifache rechtskréftige Verurteilung von X* wegen
strafbarer AuRerungen mit NS-Bezug die Besorgnis der Antragsgegnerin im
Ausgangspunkt durchaus nachvollziehbar sei. Angesichts des Gleichbehandlungs-
gebots nicht durch das Bundesverfassungsgericht verbotener Parteien seien jedoch
bei der Zulassung zu 6ffentlichen Einrichtungen strenge Anforderungen zu beach-
ten. Hiervon ausgehend sei es der Antragsgegnerin im Rahmen der gebotenen
Gefahrenprognose nicht gelungen, hinreichende tatséchliche Anhaltspunkte darzu-
legen, nach denen es bei der Veranstaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit durch X*
zu strafbaren AuRerungen sowie die NS-Diktatur billigenden und antisemitischen
AuRerungen i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO kommen wird. Hiergegen spreche insbeson-
dere das Thema der Veranstaltung (Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl).
Unabhangig davon hatte der Antragsgegnerin als milderes vorrangiges Mittel ein
Redeverbot von X* zur Verfligung gestanden; ein vollstandiger Widerruf der erfolg-

ten Zulassungsentscheidung sei daher unverhéltnismanig.

. Mit Schreiben vom 12. Februar 2026 erklarte sodann die anwaltliche Bevollmach-

tigte der Antragsgegnerin flr diese unter Bezugnahme auf den stattgebenden
Eilbeschluss gegenuber dem Antragsteller, dass nunmehr die Nutzung des *saals
durch den Antragsteller am 15. Februar 2026 fir eine Wahlkampfveranstaltung
gemal Art. 36 BayVwV{G unter die Auflage gestellt werde, dass der Antragsteller
sicherzustellen habe, dass X* auf der Veranstaltung am 15. Februar 2026 nicht als

Redner auftritt (Ziffer 1.). Die sofortige Vollziehbarkeit der Auflage wurde angeordnet
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(ziffer 11.). Fur den Fall, dass der Antragsteller der unter Ziffer . genannten Auflage
nicht nachkommt, werde ein Zwangsgeld i.H.v. EUR 7.500,-- zur Zahlung fallig
(ziffer 111.).

Zur Begrundung wurde ausgefiuhrt, dass die Auflage angeordnet werde, da ohne
sie auf der Veranstaltung — bei Teilnahme und Rede X* — sowohl mit strafrechtlichen
AuRerungen als auch mit die nationalsozialistische Gewalt- und Willkiirherrschaft
billigenden und antisemitischen Inhalten zu rechnen sei. Dies ergebe sich aus friihe-
ren Verurteilungen und weiteren Aussagen von X*. Aus Sicht der Antragsgegnerin
bestehe eine hohe Gefahr rechtswidriger und antisemitischer AuRerungen durch X*.
Dieser sei einschlagig vorbestraft und zeige gleichzeitig eine fehlende Einsichtigkeit
auf. Die Auflage stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit der genehmigten
Nutzung des *saals. Sowohl die konkreten Anhaltspunkte fur Rechtsbriiche als auch
die konkrete Gefahr von Aussagen nach Art. 21 Abs. 1a GO stellten fir sich genom-
men einen Versagungsgrund fur die Veranstaltung dar. Somit stelle der Ausschluss
X* von der Veranstaltung die Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen des
Art. 21 GO sicher. Die Anordnung sei erforderlich, da der Antragsteller in der Ver-
gangenheit mehrfach abgelehnt habe, X* als Gastredner auszuladen. Die Anord-
nung der Auflage sei auch verhaltnismafig. Mildere Mittel seien nicht verflugbar.
Insbesondere kdnne den zu erwartenden strafrechtlich relevanten und antisemiti-
schen AuRerungen X* nicht durch den Einsatz von Ordnungskraften oder spatere
Strafanzeigen entgegengewirkt werden. Deren Anwesenheit konne die erwarteten
strafrechtlich relevanten und antisemitischen Aussagen nicht verhindern. Vielmehr
konnten etwaige Ordnungskrafte erst eingreifen, wenn AuRerungen bereits getatigt
wurden. Sie seien irreversibel. Dartuber hinaus sei die Auflage auch angemessen.
Der Zweck der Veranstaltung, die Kommunalwahlkandidaten vorzustellen, werde
dadurch nicht verhindert. Die Anordnung des Sofortvollzugs liege im besonderen
offentlichen Interesse. Da auf der Wahlkampfveranstaltung vom 15. Februar 2026
mit Rechtsbrtichen zu rechnen sei, bestehe vorliegend ausnahmsweise eine beson-
dere Dringlichkeit der Anordnung. Nachdem wiederum mit einer Klage gegen die
Anordnung zu rechnen sei und Uber diese nicht vor der Veranstaltung entschieden
werden wird, sei die Anordnung des Sofortvollzugs geboten. Das offentliche Inte-

resse an der Wahrung der offentlichen Sicherheit und Ordnung Uberwiege
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gegenuber etwaigen Interessen des Antragstellers an der Wahlkampfveranstaltung
mit X*. Die Wahlkampfveranstaltung an sich sei weiterhin moglich. Dem Antragstel-
ler sei es zudem mdglich, auf andere Veranstaltungsraume, welche keine 6ffentli-
chen Einrichtungen sind, auszuweichen. Dem Antragsteller sei es zumutbar, eine
etwaige gerichtliche Hauptsacheentscheidung abzuwarten, wahrend es anderer-
seits der Antragsgegnerin unzumutbar sei, ihre 6ffentliche Einrichtung zur Bege-
hung von Rechtsbriichen bereitzustellen, wobei die geplante Veranstaltung unmit-
telbar bevorstehe. Besonders schwer wiege, dass Rechtsbriiche in der Form von
die nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherrschaft billigenden und verherrli-
chenden und antisemitischen Inhalten zu erwarten seien. Angesichts der bereits
mehrfach dargelegten Vorgeschichte X* bestehe eine konkrete Wiederholungsge-
fahr. Ein bloR3es Vertrauen in ein anderes Verhalten sei nicht gerechtfertigt. Die wirk-
same Abwehr dieser konkreten Gefahr verlange nicht nur den Ausschluss X* als
Redner, sondern auch die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Ohne sofortige
Vollziehung wéaren die mit der Auflage verfolgten Schutzmalinahmen wirkungslos.
Das angedrohte Zwangsgeld sei geeignet, um den Antragsteller zur Einhaltung der
Auflage anzuhalten und stehe im Einklang mit dem Grundsatz der Verhaltnismafig-
keit. Mildere Mittel zur Sicherstellung der Auflage bestiinden nicht, insbesondere da
getatigte AuRerungen nicht mehr riickgangig gemacht werden kénnten. Die Hohe
des angedrohten Zwangsgeld richte sich nach der Dringlichkeit der Angelegenheit
und des bisherigen AuBerungsverhaltens X*. Dariiber hinaus richte sich das
Zwangsgeld nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Antragstellers als
Kreisverband einer Partei. Das Zwangsgeld i.H.v. EUR 7.500,-- sei geeignet und
erforderlich, um den Antragsteller zur Durchsetzung der Auflage anzuhalten. Es be-
ricksichtige die offentliche Relevanz der Veranstaltung sowie die konkrete Wahr-
scheinlichkeit eines VerstoRes. Es werde mit die Offentlichkeit vor dem Hintergrund
des Nationalsozialismus besonders stérenden strafbaren Aussagen und Inhalten
I.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO gerechnet. AulRerdem sei davon auszugehen, dass die
AuBerungen X* nicht nur das vor Ort anwesende Publikum erreichen, sondern auch
Uber andere Medien verbreitet werden, da der Antragsteller bereits angekindigt

habe, die gesamte Veranstaltung zu streamen.
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5. Hiergegen hat der Antragsteller am 12. Februar 2026 Klage erhoben, Uber die noch

nicht entschieden ist (Az. Au 7 K 26.593). Zugleich hat der Antragsteller einen

Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Beantragt wird (sinngemaf),

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers
(Az. Au 7 K 26.593) gegen die am 12. Februar 2026 durch die
Antragsgegnerin ausgesprochene Auflage eines Redeverbots
fur X* auf der Veranstaltung am 15. Februar 2026 wiederher-
zustellen.

Die streitgegenstandliche Auflage sei rechtswidrig. Die normale Prozessvollmacht
der anwaltlichen Bevollmachtigten umfasse bereits nicht den Erlass einer hoheitli-
chen MalRnahme in Form einer Auflage. Zudem sei in formeller Hinsicht zweifelhatft,
ob Art. 36 BayVwVfG den Erlass einer nachtraglichen Auflage zu einem begunsti-
genden Verwaltungsakt Uberhaupt zulasse; denn einen Auflagenvorbehalt habe die
ursprungliche Zulassungsentscheidung vom 3./4. Dezember 2025 nicht erhalten.
Auch Fragen zu vorgesehenen Rednern seien damals nicht gestellt worden. Auch
in materieller Hinsicht sei das beauflagte Redeverbot fir X* rechtswidrig. Insbeson-
dere sei die zum 1. Januar 2026 in Kraft getretene Vorschrift des Art. 21 Abs. 1a
GO insoweit keine geeignete Rechtsgrundlage. Hierbei sei zu bedenken, dass X*
Oppositionsfuhrer im * Landtag und damit auch Mitglied eines Verfassungsorgans
des Freistaats * ist. Die Auflage sei ein unzuldssiger Eingriff der o6ffentlichen
Verwaltung in den Wahlkampf einer Partei. Der Antragsteller habe den *saal bereits
mehrfach beanstandungsfrei genutzt. Der Gefahrenprognose der Antragsgegnerin
mangele es in Bezug auf X* an Belegen. Es handele sich um eine Behauptung ins
Blaue hinein. Die Antragsgegnerin berufe sich zudem auf Scheinargumente, soweit
sie vortrage, dass die * eine israel- bzw. und judenfeindliche Politik betreibe. In der
Partei gebe es vielmehr eine Gruppe ,Juden in der *“. Der Ehrenvorsitzende Y* und
andere fuhrende Parteifunktionare sowie Mitglieder des Bundestags stiinden flir ein
unkritisches und freundschatftliches Verhaltnis zu Israel und dem Judentum. Nach
der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs seien Gemeinden
zudem nicht befugt, Bewerbern den Zugang zu ihren offentlichen Einrichtungen

allein wegen zu erwartender unerwtnschter Meinungsauf3erungen zu verwehren
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(BayVGH, U.v. 17.11.2020 — 4 B 19.1358 — juris; nachfolgend bestatigt durch
BVerwG, U.v. 20.1.2022 — 8 C 35.20 —juris). Die neue Vorschrift des Art. 21 Abs. la
GO sei ein Versuch, diese Rechtsprechung zu umgehen. Richtigerweise habe sich
X* nie antisemitisch oder in einer Weise geaulert, die die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkurherrschatft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt (Art. 21 Abs. 1a GO).
Die ihm vorgeworfenen Verurteilungen bezégen sich auf die Verwendung der Wort-
formel ,Alles flr Deutschland® in einer Wahlkampfrede, die als strafbar nach §§ 86,
86a StGB angesehen worden sei — und deren vorsatzliche Verwendung als Parole
X* immer bestritten habe. Im Zuge der Berichterstattung Uber die Gerichtsverfahren
in Augsburg und Bayreuth sei dem *-Fraktionsbiro im * Landtag zur Kenntnis
gelangt, dass nicht nur in der Vergangenheit verschiedene Einheiten der Bundes-
wehr den Wahlspruch ,Alles fur Deutschland“ verwendet hatten, sondern auch jetzt
noch dieser Wahlspruch verwendet werde (es gebe sogar offiziell anerkannte Ein-
heits-Devotionalien dazu; siehe E-Mail-Verkehr aus 02/2026, vorgelegt). Strafver-
fahren wegen antisemitischer AuBerungen von X* gebe es schlicht nicht. Auch das
beim Landgericht M* anhangige Strafverfahren beziehe sich auf einen Telegram-
Post, der weder einen NS-Bezug noch einen Antisemitismus-Bezug aufweise.
Jedenfalls liege nicht die erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit einer Begehung von
RechtsverstoRen durch X* auf der Veranstaltung am 15. Februar 2026 vor; der Ge-
fahrenmal3stab des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Versammlungs-
recht (BayVGH, B.v. 9.10.2007 — 24 B 06.3067 — juris Rn. 35 f.) musse auch im
vorliegenden Kontext Anwendung finden. Auch das Bundesverfassungsgericht
habe strenge Anforderungen an ein Redeverbot im Rahmen einer 6ffentlichen Ver-
sammlung gestellt (BVerfG, B.v. 8.12.2001 — 1 BvQ 49/01 — BayVBI 2002, 430 —
juris). Das Verwaltungsgericht Ansbach habe insoweit die Beachtung des Verhalt-
nisméRigkeitsgrundsatzes hervorgehoben und als milderes Mittel ein Eingreifen von
Ordnungskraften oder ein Einschreiten des Veranstalters genannt (VG Ansbach,
B.v. 16.8.2018 — AN 4 S 18.1603 — juris Rn. 36-38). Auch die Androhung des
Zwangsgelds sei rechtswidrig. Diese sei bereits nicht statthaft, weil sie nicht zur
Herbeifihrung eines Tuns, sondern zur Sicherstellung eines Unterlassens fiihren
solle. Uberdies sei das Zwangsgeld weder geeignet noch erforderlich und auch in

der Hohe vollig Uberhoht.
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6. Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Die streitgegenstandliche Auflage sei rechtmaRig. In formeller Hinsicht sei die nach-
tragliche Auflage zulassig; es handele sich um eine Teilaufhebung des zunachst
nebenbestimmungsfreien Hauptverwaltungsakts, die mit einem teilweisen Neuer-
lass des Verwaltungsakts verbunden sei (Stelkens/Bonk/Sachs/Stelkens, VWVIG,
10. Aufl. 2022, 8 36 Rn. 38). Materiell-rechtlich sei die Auflage nach Art. 36 Abs. 1
BayVwV{G rechtmallig. Die Auflage stelle sicher, dass die gesetzlichen Vorausset-
zungen des Verwaltungsakts — der Zulassung zum *saal — eingehalten werden.
Ohne die Auflage seien auf der Veranstaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit straf-
rechtlich relevante oder AuRerungen mit Inhalten i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO von X*
zu erwarten, was die gesetzlichen Nutzungsvoraussetzungen tberschreiten wirde.
Der Nichtauftritt X* stelle somit sicher, dass auf der Veranstaltung keine strafrecht-
lich relevanten, die nationalsozialistische Gewalt- und Willkiirherrschaft billigenden,
und/oder antisemitischen Inhalte geaul3ert werden. Solche Inhalte auf der Veran-
staltung wirden eine Nutzungsuntersagung nach Art. 21 GO rechtfertigen, da sie
eine Gefahr fur die offentliche Sicherheit und Ordnung darstellten. Zweifel an der
VerfassungsmaRigkeit des zum 1. Januar 2026 in Kraft getretenen Art. 21 Abs. la
GO, der eine Versagung der Zulassung unterhalb der Strafbarkeitsschwelle zulasse
(amtl. Gesetzesbegriundung, LT-Drs. 19/8662, S. 10 f.), bestiinden nicht. Die hohe
Wahrscheinlichkeit rechtswidriger AuBerungen X* ergebe sich vorliegend einerseits
aus vergangenen strafrechtlichen Verurteilungen X*, seinen weiteren AuRRerungen,
verfassungsschutzrechtlichen Erkenntnissen zu X* und der * sowie aus seiner
Stellung als Mitglied in der * als strukturell antisemitische und verfassungs- und
demokratiefeindliche Partei, insbesondere als fuhrendes Mitglied des inzwischen
aufgeldsten ,*-Fllugels”. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Veranstal-
tungsthema. Denn richtigerweise sei es ausweislich eines Kooperationsgesprachs
zwischen dem Antragsteller und der Polizei so, dass der Antragsteller die Veran-
staltung am 15. Februar 2026 nur vordergrundig als ,Kandidatenvorstellung®

bezeichnet habe; es gehe jedoch in Wahrheit nur um den Auftritt von X*. Dies hatten
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auch andere *-Vertreter gegentber der Antragsgegnerin bestétigt. Es sei daher zu
vermuten, dass die Veranstaltung gezielt auf rechtswidrige AuRerungen durch X*
abziele und dies mit dem Veranstaltungsthema habe verschleiert werden sollen. X*
sei durch das Landgericht H* im Jahr 2024 wegen AufRerung einer SA-Parole (,Alles
fur Deutschland®) auf Wahlkampfveranstaltungen zweifach wegen des Verwendens
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (88 86, 86a StGB) strafrecht-
lich verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof habe diese Verurteilungen bestatigt
(BGH, B.v. 20.8.2025 — 3 StR 484/24 und 3 StR 519/24). Bei einer Veranstaltung
am 24. Mai 2025 in * (Landkreis *) habe X* den Ausspruch ,Alles fur Deutschland®
wiederholt und diesen als ,Allerwelts-Ausspruch® bezeichnet. Hier sei eine fehlende
Einsichtsfahigkeit festzustellen. Diese werde auch durch die angeblich eingelegte
Verfassungsbeschwerde gegen die strafrechtliche Verurteilung dokumentiert. Die
fehlende Einsichtsfahigkeit sei mal3geblich fir die bei der Veranstaltung am
15. Februar 2026 bestehende Wiederholungsgefahr. Aufgrund fritherer AuBerun-
gen X*, welche uUber Jahre hinweg auch auf Wahlkampfveranstaltungen getatigt
worden seien, ergebe sich ein wiederkehrendes Muster strafrechtlich relevanter
Ausdrucksformen. Erst am 4. Februar 2026 habe X* im * Landtag erneut die SA-
Parole ,Alles flr Deutschland“ verwendet; die Kriminalpolizei habe Ermittlungen auf-
genommen (www.welt.de). Dies unterstreiche die konkrete Wiederholungsgefahr
hinsichtlich unzulassiger Inhalte i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO bei der Veranstaltung am
15. Februar 2026. Daran andere auch der vorgelegte anonyme E-Mail-Hinweis des
Antragstellers zu einer Verwendung der SA-Parole in der Bundeswehr nichts; die
Strafbarkeit der Verwendung der SA-Parole stehe gerichtlich fest. Ferner existierten
zahlreiche weitere AuRerungen X*, welche als die nationalsozialistische Gewalt-
und Willktrherrschatft billigend oder verherrlichend und/oder antisemitisch bewertet
werden kdnnten. Dies bestétige auch die Einordnung X* als Rechtsextremist durch
das * Landesamt fur Verfassungsschutz. Insbesondere habe sich X* in der Vergan-
genheit wiederholt und regelm&Rig antisemitisch geéufiert. In seinen Beitrdgen
nutze er verschiedene mehrdeutige Codes, die im Zusammenspiel einen klar anti-
semitischen Sinn ergaben. Begriffe wie ,Marionette oder ,Sprechpuppe® zahlten
historisch zu zentralen Bildern antisemitischer Propaganda, die Juden als im
Hintergrund steuernde Machte darstellten — auch wenn sie nicht ausschliel3lich

antisemitisch verwendet wirden. Gleiches gelte fir den Ausdruck ,globalistisch®,
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der haufig als antisemitischer Code genutzt werde. Die bewusste Kombination
solcher Begriffe, zumal vor dem Hintergrund ihrer wiederholten Verwendung durch
X*, sei daher als codierte antisemitische Aussage zu verstehen. X* verknipfe in
seinen AuRerungen mehrere verschwoérungstheoretische Motive. Er stelle die USA,
Russland und teilweise auch die Ukraine als ,fremdbestimmt® dar, ohne die
vermeintlich Handelnden konkret zu benennen. Der Begriff der Fremdbestimmung
verweise auf eine von aul3en ausgeibte Kontrolle Uber staatliche Souveranitat und
ziele hier erkennbar nicht auf wirtschaftliche oder finanzielle Abhangigkeiten. Folg-
lich deute die Darstellung auf méchtige, im Hintergrund operierende Instanzen hin,
die Uber den genannten Staaten stehen sollen. Diese implizite Behauptung werde
durch die Verwendung einschlagiger verschwoérungstheoretischer Signalbegriffe
wie ,Tiefer Staat” und ,globalistisches Establishment® verstarkt. Damit zeichne X*
das Bild einer geheimen, weltweit agierenden Elite, die die politische Entwicklung
der USA steuere. In der Gesamtschau der narrativen Elemente ergebe sich eine
Erzahlung, die auf antisemitischen Ressentiments und bekannten antisemitischen
Mustern aufbaue und dem sozialen und politischen Antisemitismus zuzuordnen sei.
Konkret seien in diesem Zusammenhang folgende AuRRerungen X* zu nennen

(siehe u.a. Verfassungsschutzbericht * 2024):

o 2016: Mitleidau3erung fur die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck, die eine langere
Haftstrafe antreten habe muissen.

o 17.1.2017 (sog. * Rede): u.a. Bezeichnung der Gedenkkultur als ,damliche Bewaltigungs-
politik“ und des Berliner Shoah-Mahnmals als ,Denkmal der Schande®; Rede Bundesprasi-
dent von Weizsackers 1985 zum 40-jahrigen Kriegsende sei ,Rede gegen das eigene Volk*
gewesen. Beklagung einer ,nach 1945 begonnene systematische Umerziehung®.

o 10.7.2021 (Wahlveranstaltung in *): Verwendung antisemitischer Chiffren und Stereotypen
im Zusammenhang mit Corona-Politik (,globale Geldeliten®, ,Globalisten®; Angriffe auf Bill
Gates und George Soros).

o 4.9.2021 (Wahlveranstaltung in *): &hnlich wie am 10.7.2021.

o 29.3.2022 (Kundgebung in *): Deutschland sei ,besetztes und unterwandertes und fremd-
bestimmtes Land®, Mitglieder der Bundesregierung seien ,globalistische Sprechpuppen®,
die globalistische Interessen vertreten wirden.
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o 30.3.2022 (Wahlveranstaltung in *): ,globalistisches Establishment®, das Corona-Pandemie
steuere; ,Verschwoérungstheorie des Great Resets"”. Kritik an Ukraine-Politik.

o 24.2.2023 (*/* *):. ,Globalisten®, Deutschland sei nicht ,souveran, sondern teilbesetztes
Land“. ,Die Baerbocks dieser Republik, die Strack-Zimmermanns dieser Republik, diese
ganzen globalistischen Handpuppen — das sind Kriegstreiber!”. ,Auch Amerika, auch die
USA sind ein fremdbestimmtes Land, genau wie Deutschland, fremdbestimmt von einer
kriegsgeilen, globalistischen Elite, die unsere Lander in die Irre fihrt, die die Menschen
manipuliert und die uns fir die Zukunft nichts Gutes will und dieser Elite miissen wir das
Handwerk legen.”

o 20.7.2024 (Auftakt Landtagswahlkampf *): ,Bevélkerungsaustausch®, ,Die Kartellparteien
schaffen sich gerade ein neues Volk.“; ,Great Reset, Gender Mainstream, Geschlechter-
Irrsinn, Multikulturalitat und so weiter.”

o 13.8.2024 (Rede in *): Heraushebung von Gewaltaffinitat ,migrantischer Gruppen®. Diese
gingen durch ,systematisches Mobbing“ und ,systematische Gewalt® gezielt gegen
.Biodeutsche* vor.

o Facebook-Post v. 30.10.2024: Empfehlung eines Artikels der Zeitschrift fir nationale Iden-
titat v. 29.10.2024 mit Karikatur aus dem historischen Nationalsozialismus (Darstellung
eines ,Feindbilds Amerika“ als monstrose Gestalt mit Symbolen, die judischen Einfluss
suggerierten). ,Zerstérung des Demos (Volkes) durch Multikulturalisierung®. Auflerdem
Betonung der GroRRe eines Reformbedarfs hin zur einer (echten) ,Volkssouveranitat®.

Zudem habe sich X* in der Vergangenheit wiederholt in einer Weise geaulert, die
eine Verachtlichmachung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erken-
nen lasse und damit den Rahmen zulassiger Kritik an staatlichen Institutionen und
deren Reprasentanten eindeutig Uberschreite. So wirden von ihm u.a. Wahlmani-
pulation, die Nichteinhaltung der Verfassung und Gesetz durch die Regierung und
andere Parteien und eine nicht mehr bestehende Demokratie in Deutschland
behauptet (siehe VG Minchen, U.v. 20.6.2024 — M 30 K 22.4912 — juris Rn. 366 ff.,
376 ff., 385 ff.). Seit Februar 2024 miusse sich X* auRerdem vor dem Landgericht
M* wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verantworten. Konkret geht es um
einen Telegram-Post X* aus dem Jahr 2022, in dem es um eine Gewalttat in
* gehe:

»Wahrscheinlich ist der Tater psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit ver-
breiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen 'Allahu Akbar' schreien lasst und deren Wabhr-
nehmung so verzerrt, dass sie in den 'ungldubigen' Gastgebern lebensunwertes Leben sehen.”

Auch im Zusammenhang mit der Einstufung der *-Sammlungsbewegung ,Der
Fligel“ als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt fur
Verfassungsschutz seien AuRerungen X*, der die Fuhrung bis zur Auflosung inne
gehabt habe, ausgewertet und der Bewertung zugrunde gelegt worden (BVerwG,
B.v. 20.5.2025 — 6 B 21.24 — juris Rn. 47 ff., 99; BayVGH, B.v. 14.9.2023 —
10 CE 23.796 — juris Rn. 102; VG Berlin, B.v. 2.2.2024 — 1 L 340/23 — juris Rn. 35,
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37 ff.; VG Kdln, U.v. 8.3.2022 — 13 K 326/21 — juris Rn. 530 ff., 542 ff., 811). Diese
Feststellungen hatten weiterhin Gultigkeit, wenngleich der ,Fligel inzwischen offi-
ziell aufgeldst worden sei. Eine Distanzierung der * von den Aussagen der ,Flligel“-
Mitglieder sei zu keinem Zeitpunkt erfolgt (VG Koln, U.v. 8.3.2022 — 13 K 326/21 —
juris Rn. 832 ff., 937). Genauso sei auch das Bayerische Landesamt fur Verfas-
sungsschutz vorgegangen, als es im Jahr 2022 die * zum Beobachtungsobjekt
erklart habe. Die Beobachtungserklarung zitiere insbesondere AuRerungen von X*.
Das Bayerische Landesamt fur Verfassungsschutz habe in diesem Zusammenhang
systematisch Begriffe eines ethnokulturellen Volksverstandnisses und Verschwo-
rungserzahlungen mit antisemitischem Hintergrund erkannt, was dem Volksbegriff
des Grundgesetzes und der Menschenwirdegarantie widerspreche (BayVGH, B.v.
14.9.2023 — 10 CE 23.796 - juris Rn. 105; VG KdlIn, U.v. 8.3.2022 — 13 K 326/21 —
juris Rn. 570 ff., 604 ff.). X* aul3ere sich insgesamt und gerichtlich erwiesen regel-
malfig eindeutig antisemitisch, indem er eine ,globalistische Elite* fir Asyl- und
Migrationspolitik, aber auch in der Corona- und Ukrainepolitik verantwortlich mache.
Dies stelle einen typischen antisemitischen Verschwdrungsmythos dar. Darlber
hinaus habe X* in der Vergangenheit auch menschenverachtende und die freiheit-
lich, demokratische Grundordnung ablehnende AuRerungen getéatigt. Derartige
VerstoRe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung rechtfertigten den
Nutzungsausschluss (vgl. NdsOVG, B.v. 27.3.2019 — 10 ME 48/19 — juris Rn. 4).
Insgesamt bestehe auch unabhéngig von bzw. zusétzlich zu den strafrechtlichen
Verurteilungen aufgrund weiterer AuBerungen X* die konkrete Gefahr, dass er bei
der Veranstaltung am 15. Februar 2026 erneut die nationalsozialistische Gewalt-
und Willkurherrschaft billigen und sich antisemitisch auf3ern wird. Auch damit liege
ein Grund fur die inmitten stehende Auflage vor. Dies gelte insbesondere vor dem
Hintergrund, dass X* als zentraler Bestandteil der Veranstaltung beworben werde
und es naturgemal bei solchen Veranstaltungen zugespitzt und pointiert zugehe.
Dartber hinaus ergebe sich eine konkrete Wiederholungsgefahr auch aus der Mit-
gliedschaft X* als fuhrendes Parteimitglied der *, welche selbst strukturell antisemi-
tisch, verfassungsfeindlich und die nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherr-
schatft billigend sei, sodass auch vor diesem Hintergrund mit Rechtsbriichen auf der
Wahlkampfveranstaltung gerechnet werden kénne. Die * *, deren Mitglied auch X*

sei, sei eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich
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demokratische Grundordnung. Im Kern stehe das ethnisch-abstammungsmalig ge-
pragte Volksverstandnis, das die Grundannahme in sich geschlossener ethnischer
Einheiten in sich trage. Das Ziel der * sei die Erhaltung bzw. Wiederherstellung
eines ethnisch-homogenen deutschen Staatsvolkes. Daraus wirden Forderungen
nach der Beendigung jeglichen Zuzugs von ethnisch ,Fremden® und, so sich diese
bereits in Deutschland aufhalten, nach einer umfassenden ,Remigration” abgeleitet.
Ein besonders beachtetes Treffen u.a. mit Vertretern der * in * habe im Januar 2024
zu Offentlicher Kritik an Remigrationsplanen der * gefuhrt. Fur die * * gehe
,Remigration” Uber gesetzlich geregelte Abschiebungen ausreisepflichtiger Perso-
nen hinaus und richte sich parallel zu ihrer Agitation pauschal gegen ethnisch
Fremde. Weitere menschenwiirdeverletzende AuRerungen und Beitrage seien u.a.
auch von bayerischen *-Kreisverbanden getétigt worden. Auch das Bayerische
Landesamt fur Verfassungsschutz habe eindeutig hinreichend tats&chliche Anhalts-
punkte fur Bestrebungen der * gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
— neben der Menschenwirde auch in Auspragung des Demokratie- und Rechts-
staatsprinzips — feststellen kdnnen (siehe hierzu BayVGH, B.v. 14.9.2023 -
10 CE 23.796 — juris Rn. 114 ff.; VG Minchen, U.v. 20.6.2024 — M 30 K 22.4912 —
juris Rn. 248 ff., 341 ff.). Bereits 2020 habe das Bundesamt fur Verfassungsschutz
in seinem Lagebericht festgestellt, dass X* in seinen eigenen Schriften und Reden
Motive des sekundaren Antisemitismus bemuihe. Seit 2021 habe das Bundesamt
fur Verfassungsschutz die * als Verdachtsfall im Phdnomenbereich Rechtsextremis-
mus eingestuft. Auch das Bayerische Landesamt fur Verfassungsschutz beobachte
seit 2022 die * (vgl. BayVGH, B.v. 14.9.2023 — 10 CE 23.796 — juris Rn. 78, 86; VG
Minchen, U.v. 20.6.2024 — M 30 K 22.4912 — juris Rn. 84, 92, 109 ff.). Im Mai 2025
habe das Bundesamt fiir Verfassungsschutz die * als gesichert rechtsextremistisch
eingestuft. Dartber hinaus zeige sich auch deutlich, dass die * strukturell antisemi-
tisch und auch damit mit der Menschenwirde unvereinbar sei und gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung verstof3e (vgl. zur Definition BayVGH,
U.v. 17.11.2020 — 4 B 19.1358 — juris Rn. 56). Auch in *-Landtagswahlprogrammen
und Reden von *-Parteimitgliedern werde die Zeit des Nationalsozialismus regel-
mafig heruntergespielt und als ,Ausrutscher” bezeichnet (siehe Rede von Y* im
Juni 2018: ,Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in tber tausend Jahren

erfolgreicher deutscher Geschichte.”). Darlber hinaus seien vor allem
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antisemitische Verschworungsmythen wie die Vorstellung, dass eine geheime Elite
an einem ,grof3en Austausch® bzw. einer ,Umvolkung® arbeite, um Europa mit mus-
limischen Einwanderern zu ,Uberfluten, in der * weit verbreitet. Antisemitische
AuRerungen fanden insgesamt nicht nur von unbedeutenden Einzelpersonen in der
* statt, sondern regelméanRig auch von Parteifunktionaren, wie auch X*. Es handele
sich nicht um Einzelfélle (Dietl, Antisemitismus und die *, 2025, S. 70 ff., 108). Die
inmitten stehende Auflage des Redeverbots fur X* sei auch verhaltnismafig.
Mildere Mittel seien nicht verfligbar. Insbesondere kénne den zu erwartenden straf-
rechtlich relevanten und antisemitischen AuRerungen X* nicht durch den Einsatz
von Ordnungskraften oder spatere Strafanzeigen entgegengewirkt werden. Deren
Anwesenheit konne die erwarteten strafrechtlich relevanten und antisemitischen
Aussagen nicht verhindern. Vielmehr kdnnten etwaige Ordnungskrafte erst eingrei-
fen, wenn AuRerungen bereits getatigt wurden. Diese seien irreversibel. Dies gelte
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Veranstaltung nach Angaben des
Antragstellers gestreamt werden solle, sodass etwaige strafrechtlich relevante oder

antisemitische Aussagen eine Vielzahl von Menschen erreichen wirden.
In einem gleich gelagerten Fall habe das Verwaltungsgericht Bayreuth nunmehr zu-
gunsten der Antragsgegnerin entschieden (VG Bayreuth, B.v. 12.2.2026 -

B 4 S 26.146, vorgelegt). Hierauf werde umfassend Bezug genommen.

7. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und vorgelegte Be-

hdrdenakte verwiesen.

Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) hat Erfolg.

1. Der Verwaltungsrechtsweg ist eroffnet (§ 40 Abs. 1 VwGO).
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Es handelt sich um eine 6ffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher
Art. Bei dem von der Antragsgegnerin betriebenen *saal handelt es sich um eine
offentliche Einrichtung i.S.v. Art. 21 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO). Bei
der Zulassung zu einer solchen Einrichtung besitzt die Gemeinde keine Wabhlfreiheit
zwischen offentlichem Recht und Privatrecht. Gleichgiltig welche Rechtsnatur das
Benutzungsverhaltnis besitzt, die Zulassung zur Einrichtung unterliegt stets der
Beurteilung durch das 6ffentliche Recht und damit der Erkenntniszustandigkeit der
Verwaltungsgerichte (vgl. BVerwG, B.v. 10.10.2012 — 12 CE 12.2170 —juris Rn. 35).

Gleiches qilt fir den Streit um den Ausschluss von der 6ffentlichen Einrichtung als
Kehrseite der Zulassung (vgl. Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 40 Rn. 51
m.w.N.). Auch im Falle einer privatrechtlichen Ausgestaltung des Benutzungsver-
haltnisses darf der aus Art. 21 GO folgende offentlich-rechtliche Anspruch auf
Zulassung und Benutzung der Einrichtung nicht Gber eine zivilrechtliche Regelung
unterlaufen werden. Wird der privatrechtliche Nutzungsvertrag mit einer fur die
offentlich-rechtliche Zulassungs- und Benutzungsentscheidung relevanten Begrin-
dung mit (sofortiger) Wirkung gekuindigt, ist die Frage des ,,0b“ der Benutzung und
damit das offentlich-rechtliche Benutzungsverhéltnis bertihrt mit der Folge, dass
auch insoweit die Verwaltungsgerichte zur Entscheidung berufen sind
(vgl. BayVGH, U.v. 16.9.1994 — 4 B 94.1496 — NVwZ 1995, 812 f.; vgl. zum Ganzen
BayVGH, B.v. 10.10.2012 — 12 CE 2170 — juris Rn. 36).

Nach alledem ist auch fur die inmitten stehende nachtragliche Auflage, die im un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem o6ffentlich-rechtlichen Zulassungsanspruch

steht, der Verwaltungsrechtsweg eroffnet.

2. Der Antrag nach 8§ 80 Abs. 5 VwWGO ist zulassig.
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Vorliegend hat die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 12. Februar 2026 den
Widerruf vom 28. Januar 2026 konkludent aufgehoben und die hierdurch wieder-
auflebende Zulassungsentscheidung vom 3./4. Dezember 2025 zugleich mit der

nachtraglichen Auflage eines Redeverbots fir X* versehen.

In der Hauptsache ist gegen die nachtragliche Auflage eine Anfechtungsklage statt-
haft. Grundsatzlich kann gegen jeden belastenden Verwaltungsakt und belastende
Nebenbestimmungen eines Verwaltungsakts Anfechtungsklage erhoben werden.
Die Frage, ob ein Verwaltungsakt oder eine Nebenbestimmung aus materiellen
Griunden nicht isoliert aufgehoben werden kann, weil etwa der Verwaltungsakt ohne
die Nebenbestimmung oder die Anderung sinnvoller- und rechtméaRigerweise nicht
bestehen bleiben kann, ist eine Frage der Begrtindetheit der Klage (vgl. zum Gan-
zen BayVGH, B.v. 27.2.2015 — 11 ZB 14.309 — juris Rn. 14 unter Bezugnahme auf
BVerwG, U.v. 22.11.2000 — 11 C 2.00 — BayVBI 2001, 632 — juris).

Nachdem in der Hauptsache eine Anfechtungsklage gegen die mit Schreiben der
Antragsgegnerin vom 12. Februar 2026 unter Anordnung des Sofortvollzugs
ausgesprochene nachtragliche Auflage eines Redeverbots anhangig ist
(Az. Au 7 K 26.593), ist vorliegend ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwWGO statthaft.

3. Der Antrag nach 8 80 Abs. 5 VwGO ist auch begriindet.

a) Zwar genugt die im Schreiben der Antragsgegnerin vom 12. Februar 2026 aufge-

fuhrte Begrindung der Anordnung des Sofortvollzugs nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
VwGO den formellen Anforderungen des 8 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO.

In den Fallen des 8§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO hat die Behérde die Anordnung
der sofortigen Vollziehbarkeit nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO besonders zu begrun-
den. Da es sich bei der behordlichen Anordnung der sofortigen Vollziehung nach
der Wertung des Gesetzgebers um einen Ausnahmefall handelt, muss neben das
ohnehin bestehende offentliche Interesse an der Umsetzung eines rechtmaligen
Verwaltungsaktes (Erlassinteresse) ein besonderes Vollzugsinteresse treten, das

das Absehen vom Regelfall der aufschiebenden Wirkung zu rechtfertigen vermag.
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Diesem Erfordernis tragt 8 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO Rechnung. Die Behdrde muss
sich der Ausnahmesituation bewusst werden und das besondere Vollzugsinteresse
begriinden, wenn sie vom Regelfall abweicht und die sofortige Vollziehung anordnet
(vgl. Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 80 Rn. 55). Zur Erfullung der Vorausset-
zungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO kommt es nicht darauf an, ob die gegebene
Begriindung inhaltlich richtig und sachlich geeignet ist, ein besonderes Interesse an
der sofortigen Vollziehung zu rechtfertigen. Nicht ausreichend fir das formale
Begrindungserfordernis ist aber eine formelhafte, nicht auf den konkreten Einzelfall
bezogene Begrindung, aus der nicht erkenntlich wird, ob und aus welchen Griinden
die Behorde vom Vorliegen eines Ausnahmefalls ausgegangen ist, der ein Abwei-
chen vom Grundsatz des § 80 Abs. 1 VwWGO rechtfertigen kann (siehe zum Ganzen
BayVGH, B.v. 7.8.2025 — 22 CS 25.1113 — juris Rn. 13).

Diesen Anforderungen hat die Antragsgegnerin vorliegend genugt. Sie hat sinnge-
malf3 ausgefuhrt, dass die Anordnung des Sofortvollzugs im besonderen 6ffentlichen
Interesse liege. Da auf der Wahlkampfveranstaltung vom 15. Februar 2026 mit
Rechtsbrichen zu rechnen sei, bestehe vorliegend ausnahmsweise eine besondere
Dringlichkeit der Anordnung. Nachdem wiederum mit einer Klage gegen die Anord-
nung zu rechnen sei und diese nicht vor der Veranstaltung entschieden werden
wird, sei die Anordnung des Sofortvollzugs geboten. Das offentliche Interesse an
der Wahrung der offentlichen Sicherheit und Ordnung Giberwiege gegeniiber etwai-
gen Interessen des Antragstellers an der Wahlkampfveranstaltung mit X*. Die Wahl-
kampfveranstaltung an sich sei weiterhin moglich. Dem Antragsteller sei es zudem
maoglich, auf andere Veranstaltungsraume, welche keine 6ffentlichen Einrichtungen
sind, auszuweichen. Dem Antragsteller sei es zumutbar, eine etwaige gerichtliche
Hauptsacheentscheidung abzuwarten, wahrend es andererseits der Antragsgegne-
rin unzumutbar sei, ihre 6ffentliche Einrichtung zur Begehung von Rechtsbriichen
bereitzustellen, wobei die geplante Veranstaltung unmittelbar bevorstehe. Beson-
ders schwer wiege, dass Rechtsbriche in der Form von die nationalsozialistische
Gewalt- und Willkirherrschatft billigenden und verherrlichenden und antisemitischen
Inhalten zu erwarten seien. Angesichts der bereits mehrfach dargelegten Vorge-
schichte X* bestehe eine konkrete Wiederholungsgefahr. Ein blo3es Vertrauen in

ein anderes Verhalten sei nicht gerechtfertigt. Die wirksame Abwehr dieser
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konkreten Gefahr verlange nicht nur den Ausschluss X* als Redner, sondern auch
die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Ohne sofortige Vollziehung waren die mit

der Auflage verfolgten SchutzmafRhahmen wirkungslos.

b) Jedoch geht die im Rahmen der Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwWGO vorzuneh-

mende Interessensabwagung unter Berucksichtigung der Erfolgsaussichten der

Hauptsacheklage zu Lasten der Antragsgegnerin aus.

Erweist sich der angefochtene Verwaltungsakt im Rahmen einer summarischen
Prufung als rechtswidrig und verletzt er den Betroffenen in seinen Rechten, ist das
offentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts regelmafig
zu verneinen. Bestehen umgekehrt keine Zweifel an der Rechtmafigkeit des Ver-
waltungsakts und liegen ausreichende Grinde fur die Anordnung des Sofortvoll-
zugs vor, ist der Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung des Rechtsbehelfs in aller Regel abzulehnen. Bei offenen Erfolgsaussich-
ten des Rechtsbehelfs sind die Vollzugsinteressen gegen die schutzwirdigen

Interessen des Betroffenen abzuwéagen.

Hiervon ausgehend ist die inmitten stehenden nachtragliche Auflage eines Rede-
verbots fur X* zum malf3geblichen Zeitpunkt der letzten Behdrdenentscheidung bei
summarischer Uberpriifung rechtswidrig und verletzt den Antragsteller in seinen
Rechten (vgl. 8 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

58 aa) Als Rechtsgrundlage der nachtraglichen Auflage kommen Art. 36 Abs. 1, Abs. 2

59

Nr. 4 BayVwV{G sowie Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3/4 BayVwVfG in Betracht.

Gemald Art. 36 Abs. 1 BayVwV{G darf ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch
besteht, mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechts-
vorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen des Verwaltungsakts erflillt werden. Der Erlass nachtraglicher
Auflagen ist jedoch nur moglich bei einem Auflagenvorbehalt in der urspriinglichen
Zulassungsentscheidung (Art. 36 Abs. 2 Nr. 5 BayVwV{G) oder bei einer fachrecht-
lichen Erméachtigung zum Erlass nachtraglicher Auflagen (vgl. OVG LSA, U.v.
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12.1.2012 — 2 L 151/10 —juris Rn. 31; VG Augsburg, U.v. 25.5.2020 — Au 9 K 18.866
— juris Rn. 69).

Auch bei Fehlen eines Auflagenvorbehalts (Art. 36 Abs. 2 Nr. 5 BayVwV{G) oder
einer entsprechenden gesetzlichen Ermachtigung ist der Erlass nachtraglicher Auf-
lagen jedoch im Wege des teilweisen Widerrufs einer Zulassung nach Art. 49 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3/4 BayVwVfG mdglich, der aus VerhaltnismaRigkeitsgrinden Vorrang
gegenuber dem vollstandigen Widerruf einer Zulassung hat (vgl. OVG LSA, U.v.
12.1.2012 — 2 L 151/10 — juris Rn. 31; OVG SH, U.v. 24.8.1993 — 4 L 170/92 —
NVwZ-RR 1994, 553 — juris Rn. 24; VG Wiirzburg, U.v. 15.1.2004 — W 5 K 03.324
— juris Rn. 41; Kopp/Ramsauer, VWV{G, 18. Aufl. 2017, 8 36 Rn. 77).

bb) Hiervon ausgehend kann vorliegend offen bleiben, ob als Rechtsgrundlage fur die

nachtragliche Auflage Art. 36 Abs. 1 Alt. 2 BayVwVfG oder Art. 49 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3/4 BayVwVfG herangezogen wird. Denn die Voraussetzungen beider Vorschrif-
ten sind nach Aktenlage nicht gegeben. Zum einen ist die Auflage wohl nicht i.S.v.
Art. 36 Abs. 1 Alt. 2 BayVwVIG erforderlich, um die gesetzlichen Voraussetzungen
eines Anspruchs auf Zulassung zur 6ffentlichen Einrichtung aus Art. 21 GO i.V.m.
8 5 Abs. 1 Satz 1 PartG zu erfillen (vgl. allg. BVerwG, U.v. 13.12.2000 — 6 C 5.00
— BVerwGE 112, 263 — juris Rn. 15). Zum anderen wéare die Antragsgegnerin wohl
nicht berechtigt, die Zulassung zur 6ffentlichen Einrichtung aufgrund nachtraglich
eingetretener Tatsachen (Nr. 3) oder einer geanderten Rechtsvorschrift (Nr. 4) nur
unter der Auflage eines Redeverbots fir X* zu erlassen (Art. 49 Abs. 2 Satz 1
BayVwVfG).

(1) Der Zulassungsanspruch des Antragstellers durfte sich vorliegend grundsatzlich aus

Art. 21 GO i.V.m. 8 5 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes (PartG) ergeben.

Nach Art. 21 Abs. 1 GO sind alle Gemeindeangehérigen nach den bestehenden
allgemeinen Vorschriften berechtigt, die 6ffentlichen Einrichtungen der Gemeinde
zu nutzen. Nach Art. 21 Abs. 4 GO besteht auch fur juristische Personen und
Personenvereinigungen mit Sitz in der Gemeinde ein entsprechender Anspruch.

Parteigliederungen mit Sitz im Gemeindegebiet wie der Antragsteller zahlen somit
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(2)

zum Kreis der Zulassungsberechtigten, wobei ein Zulassungsanspruch grundsétz-
lich auf Veranstaltungen mit einem ortlichen Einzugsbereich begrenzt ist (vgl. VGH
BW, B.v. 16.5.1988 — 1 S 1746/88 — juris; VG Augsburg, U.v. 19.11.2007 -
Au 7 K 07.918 — juris Rn. 42).

Nach 8 5 Abs. 1 Satz 1 PartG sollen alle Parteien gleichbehandelt werden, wenn
ein Trager offentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur Verfigung stellt; nur
hinsichtlich des Umfangs der Gewéhrung kann nach 8§ 5 Abs. 1 Satz 2 bis 4 PartG
eine Abstufung nach der Bedeutung der Parteien erfolgen. 8 5 PartG ist eine ein-
fachgesetzliche Auspragung des aus Art. 21 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG
folgenden Grundsatzes der Chancengleichheit der politischen Parteien. Hiernach
muss ein Verwaltungstrager diejenigen Raumlichkeiten, die fur eine Nutzung (auch)
durch politische Parteien gewidmet sind, im Rahmen der verfugbaren Kapazitat al-
len interessierten Parteien tUberlassen; der Nutzerkreis darf nicht von vornherein auf
bestimmte Parteien beschréankt werden (vgl. BVerfG, B.v. 7.3.2007 — 2 BVR 447/07
— juris Rn. 3; BVerwG, U.v. 28.3.1969 — VII C 49.67 — BVerwGE 31, 368/371 f,;
BayVGH, B.v. 5.5.1982 — 4 CE 82 A.898 — BayVBI 1984, 246/247; Augsberg in
Kersten/Rixen, Parteiengesetz, 8§ 5 Rn. 93; Koster, KommJur 2007, 244/246 f.;
siehe zum Ganzen BayVGH, B.v. 3.7.2018 — 4 CE 18.1224 — juris Rn. 19).

Eine Kommune ist im Lichte des Parteienprivilegs aus Art. 21 Abs. 2 GG rechtlich
gehindert, eine nicht verbotene Partei in eigener Zustandigkeit als verfassungswid-
rig anzusehen und sie deshalb bei der Benutzung 6ffentlicher Einrichtungen zu be-
nachteiligen (BVerwG, B.v. 21.7.1989 — 7 B 184.88 — NJW 1990, 134 — juris Rn. 8).

Die Veranstaltung am 15. Februar 2026 ist auch von der Widmung der 6ffentlichen

Einrichtung umfasst.

Ein Uberlassungsanspruch einer Partei besteht nur dann nicht, soweit politische
Veranstaltungen von der Widmung der 6ffentlichen Einrichtung nicht umfasst sind
(vgl. BayVGH, B.v. 3.7.2018 — 4 CE 18.1224 — juris Rn. 21).
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(3)

Nach der Benutzungsordnung ist der *saal eine offentliche Einrichtung der Antrags-
gegnerin und dient zur Durchfuhrung von Tagungen, Versammlungen, Feiern,
kulturellen, gesellschaftlichen und gewerblichen Veranstaltungen. Dabei ist es
unschadlich, dass politische Veranstaltungen in der Benutzungsordnung nicht aus-
dricklich als Zweck genannt sind. Vielmehr gentigt auch eine durch die Vergabe-
praxis geformte konkludente Widmung (BayVGH B.v. 6.8.2008 — 4 CE 08.2070 —
juris Rn. 15). Da der *saal bereits in der Vergangenheit dem Antragsteller fur politi-
sche Zwecke uberlassen wurde, sind politische Wahlveranstaltungen und damit
auch die Veranstaltung am 15. Februar 2026 vom Widmungszweck erfasst.

Die inmitten stehende Auflage eines Redeverbots fir X* ist nach Aktenlage nicht
deshalb erforderlich i.S.v. Art. 36 Abs. 1 Alt. 2 BayVwVfG, weil ohne sie der Zulas-
sungsanspruch wegen zu erwartender RechtsversttRe (StGB, Art. 21 Abs. 1a GO)
nicht gegeben und somit der Zulassungsantrag zu versagen ware. Auch ware die
Antragsgegnerin nicht berechtigt, die Zulassung zur 6ffentlichen Einrichtung auf-
grund nachtraglich eingetretener Tatsachen (Nr. 3) oder einer ge&nderten Rechts-
vorschrift (Nr. 4) nur unter der Auflage eines Redeverbots fir X* zu erlassen
(Art. 49 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG).

(a) Ein Zulassungsanspruch ware ausnahmsweise dann ausgeschlossen, wenn kon-

krete Anhaltspunkte dafur bestinden, dass es im Rahmen der Benutzung der
offentlichen Einrichtung zu Rechtsbriichen in Form der Begehung von Straftaten
oder Ordnungswidrigkeiten kommt (vgl. BayVGH, B.v. 21.2.2008 — 4 ZB 07.3489 —
juris Rn. 9, NPD-Parteiveranstaltung; B.v. 15.9.1994 — 4 CE 94.3095 — beck-online;
B.v. 25.6.1993 — 4 CE 93.1966 — BayVBI 1993, 567 — juris Rn. 14, Republikaner;
B.v. 21.1.1988 — 4 CE 87.3883 — NJW 1989, 2491 — beck-online).

Ein Anspruch auf die Nutzung der 6ffentlichen Einrichtung wirde zudem nach dem
zum 1. Januar 2026 in Kraft getretenen Art. 21 Abs. 1a GO nicht bestehen, wenn
bei der Veranstaltung Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willktrherr-
schaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen (Nr. 1) oder antisemitische Inhalte

zu erwarten waren (Nr. 2). Die Vorschrift soll eine Versagung des Zugangs zu
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offentlichen Einrichtungen auch unterhalb zu erwartender Straftaten ermdglichen
(amtl. Gesetzesbegrindung, LT-Drs. 19/8662, S. 1).

Bei den oben genannten Versagungsgriunden (Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten; Inhalte i.S.v. Art. 21 Abs. 1la GO) ist im vorliegenden Kontext der Zulassung
von politischen Parteien zu 6ffentlichen Einrichtungen jeweils Voraussetzung, dass
hinreichende tatsachliche Anhaltspunkte fir eine ernste Gefahr von Verstd3en auf
der Veranstaltung vorliegen (vgl. BVerwG, U.v. 18.7.1969 — VII C 56.68 — BVerwGE
32, 333 —juris Rn. 37).

Angesichts der Bedeutung des Grundsatzes der Chancengleichheit der Parteien
aus Art. 3 GG i.V.m. 8 5 Abs. 1 Satz 1 PartG fiur die Demokratie darf die Behorde
auch bei dem Erlass von Auflagen zur Zulassungsentscheidung zu 6ffentlichen Ein-
richtungen keine zu geringen Anforderungen an die Gefahrenprognose stellen. Sie
ist auf konkrete und nachvollziehbare tatsachliche Anhaltspunkte zu stitzen, die bei
verstandiger Wurdigung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Gefahreneintritts
ergeben (vgl. BVerfG, B.v. 6.6.2007 — 1 BvR 1423/07 - juris Rn. 17). BloRRe
Verdachtsmomente oder Vermutungen reichen hierzu nicht aus. Fur die Gefahren-
prognose kénnen Ereignisse im Zusammenhang mit friiheren Veranstaltungen als
Indizien herangezogen werden, soweit sie bezuglich des Mottos, des Orts, des
Datums sowie des Teilnehmer- und Organisatorenkreises Ahnlichkeiten zu der
geplanten Veranstaltung aufweisen (vgl. zum Ganzen BVerfG, B.v. 12.5.2010 —
1 BVR 2636/04 — juris Rn. 17 m.w.N.; vgl. auch amtl. Gesetzesbegrindung zu
Art. 21 Abs. 1a GO, LT-Drs. 19/8662, S. 12).

Die Darlegungs- und Beweislast fur das Vorliegen von Grunden fur eine Auflage
liegt bei der Behorde (vgl. BVerfG, B.v. 12.5.2010 — 1 BvR 2636/04 — juris Rn. 19).

75 (bb) Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zu Art. 21 GO

kann einer beflrchteten Gefahr, dass bei einer Veranstaltung in einer 6ffentlichen
Einrichtung eine einschlagig — etwa wegen Volksverhetzung — vorbestrafte Person
als Redner auftritt, ggf. auch durch das minder schwere Mittel einer Auflage in Form
eines Redeverbots begegnet werden (BayVGH, B.v. 21.2.2008 — 4 ZB 07.3489 —


https://www.juris.de/r3/document/BJNR000010949BJNE001901307/format/xsl?oi=75Y5Hw3ekA&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR007730967BJNE001304307/format/xsl?oi=75Y5Hw3ekA&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/NJRE000850061/format/xsl?oi=75Y5Hw3ekA&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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juris Rn. 9, zu NPD-Parteiveranstaltung mit Horst Mahler). Der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof hat insoweit auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts im Versammlungsrecht verwiesen, nach der von der Versammlungsbehérde
zur Begrenzung oder Ausschaltung der Gefahr strafbarer Handlungen Auflagen
erteilt werden kdnnen (BVerfG, B.v. 5.9.2003 — 1 BvQ 32/03 — NVwZ 2004, 90 —
juris Rn. 37). Ebenfalls hat er auf seine entsprechende eigene Rechtsprechung zu
Redeverboten im Versammlungsrecht verwiesen (BayVGH, U.v. 9.10.2007 -
24 B 06.3067 — juris Rn. 36; B.v. 3.12.2003 — 24 CS 03.3138 — juris Rn. 21, 25).

Ein Redeverbot kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
jedoch nur unter strengen Voraussetzungen in Betracht. Insbesondere ist Voraus-

setzung, dass auf der Veranstaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrige

AuRerungen eines Redners zu erwarten sind (vgl. BVerfG, B.v. 11.4.2002 —
1 BvQ 12/02 — DVBI 2002, 970 — juris Rn. 7).

Bei der rechtlichen Uberpriifung eines Redeverbots ist zu beriicksichtigen, dass die-
ses als praventive Mal3nahme besonders intensiv in die Meinungsauf3erungsfreiheit
des Betroffenen aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG eingreift. Infolge des Redeverbots
werden Abklarungen dariiber unmdglich, ob die zu erwartenden AuRerungen wirk-
lich strafbar waren. Zudem unterbindet ein Redeverbot nicht nur einzelne, mdglich-
erweise rechtswidrige Aussagen, sondern auch rechtlich unbedenkliche Bestand-
teile der Rede (vgl. zum Ganzen BVerfG, B.v. 11.4.2002 — 1 BvQ 12/02 — DVBI
2002, 970 — juris Rn. 7; B.v. 8.12.2001 — 1 BvQ 49/01 — BayVBI 2002, 430 — juris
Rn. 6).

Voraussetzung fur ein Redeverbot ist die nachvollziehbare Darlegung der Behdrde,
aus welchen konkreten Tatsachen sich ergibt, dass eine Person einen Auftritt als
Redner bei einer geplanten Veranstaltung nutzen werde, um strafbare AuRerungen
oder AuRerungen i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO abzugeben, und weshalb ein vollstandi-
ges Redeverbot auch angesichts des schweren Grundrechtseingriffs verhaltnisma-
Rig ist. Hierbei muss aufgezeigt werden, welche rechtswidrigen AuRerungen auf der
Veranstaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind und aufgrund welcher

Umstande anzunehmen ist, die Person werde sich vermutlich weder durch das
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(b)

Risiko einer Strafverfolgung noch durch Einwirkung von Ordnungskréften von straf-
baren AuRerungen oder AuRerungen i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO abhalten lassen.
Soweit eine Behdrde auf eine einschlagige Vorbestrafung einer Person etwa wegen
AuBerungen mit NS-Bezug abstellt, muss beriicksichtigt werden, ob dies in einer
hinreichenden zeitlichen Nahe zur geplanten Veranstaltung erfolgt ist, so dass es
zur aktuellen Gefahrenprognose herangezogen werden kann (vgl. zum Ganzen
BVerfG, B.v. 8.12.2001 — 1 BvQ 49/01 — BayVBI 2002, 430 — juris Rn. 8 m.w.N.).

Soweit es um eine Grundrechtsaustbung im Rahmen einer Veranstaltung einer
nicht verbotenen politischen Partei geht, ist auch dies bei der Prifung der Rechtfer-
tigung eines Redeverbots zu berticksichtigen. Denn aus Art. 21 Abs. 1 GG folgt eine
Privilegierung der politischen Parteien gegeniiber den tbrigen Vereinigungen und
Verbanden. Das Entscheidungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts fur das
Verbot von Parteien (Art. 21 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 GG) schliel3t ein administratives
Einschreiten gegen die Aktivitaten einer politischen Partei schlechthin aus, soweit
sie sich allgemein erlaubter Mittel bedient. Die Funktionare, Mitglieder und Anha-
nger einer Partei dirfen dementsprechend grundsatzlich nicht daran gehindert wer-
den, die Ziele inrer Partei einer breiten Offentlichkeit zu vermitteln und insbesondere
auch auf offenen Parteiveranstaltungen im Namen ihrer Partei fir eine bestimmte
Beantwortung politischer Fragen zu werben (vgl. zum Ganzen BVerfG, B.v.
8.12.2001 - 1 BvQ 49/01 — BayVBI 2002, 430 — juris Rn. 9 m.w.N.).

Unter Berlcksichtigung obiger Grundsétze konnte vorliegend die Antragsgegnerin
nicht anhand hinreichender tatsachlicher Umstande darlegen, dass es mit_hoher

Wahrscheinlichkeit auf der inmitten stehenden Veranstaltung durch AuBerungen

von X* zu Rechtsbrichen in Form der Begehung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten oder zu RechtsverstdRen i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO kommen wird, so dass
ein Zulassungsanspruch des Antragstellers nur besteht, wenn hinsichtlich X* die
Auflage in Form eines Redeverbots erlassen wird. Das Gericht hélt insoweit an sei-
ner grundséatzlichen Auffassung bereits im Eilbeschluss vom 10. Februar 2026
(Az. Au 7 S 26.310) fest, dass die Gefahrenprognose der Antragsgegnerin im

Ergebnis nicht zu Gberzeugen vermag.
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Festzustellen ist bereits, dass die Antragsgegnerin vorliegend nur abstrakte As-
pekte vorgetragen hat, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang zur konkreten

Veranstaltung am 15. Februar 2026 stehen.

Soweit es den Vortrag der Antragsgegnerin zu einer strukturellen Verfassungsfeind-
lichkeit und einem strukturellen Antisemitismus der Partei * an sich betrifft, kann
dieser wohl vorliegend allenfalls insoweit Berticksichtigung finden, als er Rick-
schliisse auf die Wahrscheinlichkeit rechtswidriger AuRerungen von X* selbst auf
der Veranstaltung am 15. Februar 2026 zuléasst. Grundsétzlich sieht das Gericht im
diesbeziiglichen Vortrag der Antragsgegnerin einen gewissen Widerspruch zu ihrer
bisherigen Zulassungspraxis; denn der Antragsteller als *-Kreisverband hat nach
unwidersprochenem Vortrag in der Vergangenheit mehrfach die 6ffentliche Einrich-
tung ohne Beanstandungen genutzt. Letztlich ist die Antragsgegnerin als Kommune
im Lichte des Parteienprivilegs aus Art. 21 Abs. 2 Satz 2 GG rechtlich gehindert, die
* als bislang nicht verbotene Partei in eigener Zustandigkeit als verfassungswidrig
anzusehen und sie deshalb bei Benutzung ihrer 6ffentlichen Einrichtungen zu
benachteiligen (vgl. BVerwG, B.v. 21.7.1989 — 7 B 184.88 — NJW 1990, 134 — juris
Rn. 8).

Auch AuBerungen von X* als Vertreter einer nicht verbotenen Partei, die die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung veréchtlich machen, sind mit Blick auf Art. 21
Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 GG fur sich genommen grundsatzlich nicht geeignet, die
inmitten stehende Auflage zu tragen, soweit sie nicht strafrechtlich relevant sind
oder Inhalte i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO enthalten.

Auch der Umstand, dass gegen X* derzeit ein Strafverfahren wegen Volksverhet-
zung (8 130 StGB) beim Landgericht M* anhangig ist, kann vorliegend wohl allen-
falls sehr eingeschrankt Beriicksichtigung finden, da der Ausgang dieses Strafver-
fahrens nicht absehbar ist. Dem dort gegenstandlichen Telegram-Post kann nach
Aktenlage jedenfalls kein unzul&dssiger Inhalt i.S.v. Art. 21 Abs. 1a GO enthommen
werden. Unabhangig davon stammt der Telegram-Post aus dem Jahr 2022 und ist

daher bereits mehrere Jahre alt.
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Soweit die Antragsgegnerin darauf verweist, dass X* erst am 4. Februar 2026 im *
Landtag erneut die SA-Parole ,Alles fur Deutschland“ verwendet habe und hierzu
ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei, ist der Ausgang auch
dieses Verfahrens offen. Zudem kommt es aus Sicht des Gerichts hinsichtlich der
Strafbarkeit malRgeblich auf den Kontext an; im Lichte von Art. 5 GG ist nicht jede
Referenzierung der oben genannten SA-Parole aus Sicht des Gerichts quasi

,automatisch® strafrechtlich relevant.

Auch die von der Antragsgegnerin als Bezugsfalle angefiihrten weiteren AuRerun-
gen von X* stellen keine hinreichend tragféahige Grundlage fir die Gefahrenprog-
nose dar. Denn eine hinreichend tragféahige rechtliche Beurteilung der angefuhrten
AuRerungen im Lichte des Grundrechts der Meinungsfreiheit aus Art. 5 GG ist im
Eilverfahren nicht moéglich (vgl. BayVGH B.v. 3.12.2003 — 24 CS 03.3138 — juris
Rn. 23).

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgericht fir die Beurteilung einer AuRerung stets diese selbst
und ihr unmittelbarer Kontext mafgeblich ist, nicht aber die innere Haltung oder eine
parteiliche Programmatik, die moglicherweise den Hintergrund einer AuRerung bil-
den (vgl. BVerfG, B.v. 20.7.2020 — 1 BvR 479/20 — juris Rn. 15 a.E. mit Verweis auf
BVerfG, B.v. 15.5.2019 — 1 BvQ 43/19 —juris Rn. 11). Unter Zugrundelegung dieses
Maflstabs kénnen ohne die jeweilige Kenntnis des Gesamtkontexts der konkreten
AuRerungen von Seiten des Gerichts keine hinreichend tragfahigen Riickschliisse
dazu getroffen werden, ob die AuRBerungen mit hoher Wahrscheinlichkeit unter den
Tatbestand des Art. 21 Abs. 1a GO fallen und damit auch nicht mehr vom Schutz-
zeck des Art. 5 GG erfasst sind. Hierbei ist auch zu bedenken, dass Art. 21 Abs. 1a
GO selbst im Lichte der besonderen Bedeutung des Grundrechts der freien
Meinungsaul3erung fur den freiheitlichen demokratischen Staat auszulegen ist. Die
allgemeinen Gesetze i.S.v. Art. 5 Abs. 2 GG missen so interpretiert werden, dass
der besondere Wertgehalt dieses Rechts, der in der freiheitlichen Demokratie zu
einer grundsatzlichen Vermutung fur die Freiheit der Rede in allen Bereichen flhrt,
auf jeden Fall gewahrt bleibt. Es findet eine Wechselwirkung in dem Sinne statt,

dass die ,allgemeinen Gesetze“ zwar dem Wortlaut nach dem Grundrecht
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Schranken setzen, ihrerseits aber aus der Erkenntnis der wertsetzenden Bedeutung
dieses Grundrechts im freiheitlichen demokratischen Staat ausgelegt und so in ihrer
das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschrankt werden mis-
sen (vgl. zum Ganzen BVerfG, B.v. 16.6.2022 — 2 BvR 784/21 — juris Rn. 27). Den
verfassungsgerichtlichen Anforderungen an eine zuverlassige Sinnermittlung einer
AuRerung wird zudem dann nicht geniigt, wenn ein Gericht bei mehrdeutigen
AuRerungen eine bestimmte rechtswidrige Bedeutung zugrunde legt, ohne vorher
die anderen mdglichen Deutungen mit schlussigen Griinden ausgeschlossen zu
haben (vgl. BVerfG, B.v. 16.1.2025 — 1 BvR 1182/24 — juris Rn. 19). Letztere Anfor-
derung ist insbesondere zu beachten, soweit die Antragsgegnerin anfuhrt, dass X*
Uber die Verwendung von Codes und Chiffren (,Globalisten®, , Tiefer Staat", ,globale
Geldeliten* etc.) letztlich antisemitische AuRerungen tatige; hier hat das Gericht im
Eilverfahren Zweifel, ob im Lichte von Art. 5 GG eine derartige Zuordnung mit der
gebotenen Eindeutigkeit erfolgen kann. Dasselbe gilt letztlich fur AuBerungen wie
,damliche Bewaltigungspolitik“ oder ,Rede gegen das eigene Volk“. Auch die An-
tragsgegnerin selbst fuhrt insoweit in der Antragserwiderung aus, dass zahlreiche
weitere AuBerungen X* existierten, welche als die nationalsozialistische Gewalt-
und Willkirherrschaft billigend oder verherrlichend und/oder antisemitisch bewertet

werden ,kénnen® (S. 9). Ob dies jedoch zwingend ist, bleibt offen.

Allerdings ist die Antragsgegnerin im Ausgangspunkt zu Recht davon ausgegan-
gen, dass der Umstand, dass der vorgesehene Redner X* in der Vergangenheit in
zwei Fallen rechtskréaftig durch das Landgericht H* wegen NS-bezogener AuBerun-
gen (8 86, § 86a StGB; Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organi-
sationen; ,Alles fur Deutschland®) strafrechtlich verurteilt wurde, grundsatzlich
Anlass zur Befiirchtung gibt, dass sich derartige AuRerungen bei der Veranstaltung
am 15. Februar 2026 wiederholen koénnten (vgl. BayVGH, U.v. 9.10.2007 -
24 B 06.3067 — juris Rn. 36; VGH BW, B.v. 22.1.1994 — 1 S 180/94 — juris Rn. 3).
Unerheblich ist dabei der Umstand, dass gegen beide strafrechtlichen Verurteilun-
gen offenbar jeweils eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsge-
richt erhoben wurde, da dieser auf3erordentliche Rechtsbehelf nichts an der Rechts-
kraft der Strafurteile andert (vgl. BVerwG, B.v. 7.11.2011 — 8 KSt 8.11 u.a. — juris
Rn. 3; BayVGH, B.v. 28.7.2022 — 13 A 21.2829 —juris Rn. 24). Allerdings liegt selbst
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die jungere der beiden verurteilten Taten (12.12.2023 in *) bereits mehr als zwei
Jahre zurtick, ohne dass es — soweit ersichtlich — zu gleichartigen neuen Verurtei-
lungen gekommen ware. Dies spricht gegen eine hohe Gefahr der Wiederholung
entsprechender AuRerungen gerade auf der inmitten stehenden Veranstaltung am
15. Februar 2026.

Anlass zur Besorgnis gibt grundsatzlich auch, dass obergerichtlich festgestellt wor-
den ist, dass gerade aufgrund der AuRerungen von X* als Mitglied des zwischen-
zeitlich aufgelosten ,*-Flugels® gewichtige Anhaltspunkte fur verfassungsfeindliche
Bestrebungen der * bestehen, da diese in Formulierungen und Begriffen ein ethno-
kulturelles Volksverstandnis nahelegen, das mit der Menschenwtrde unvereinbar
ist (vgl. BayVGH, B.v. 14.9.2023 — 10 CE 23.796 — juris Rn. 105; vgl. auch OVG
NW, U.v. 13.5.2024 — 5 A 1218/22 — juris Rn. 217-219; 224 f., 242-245; jeweils
Beobachtung durch den Verfassungsschutz). Klarzustellen ist in diesem Zusam-
menhang jedoch, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof und auch das Ober-
verwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in ihren Entscheidungen nur die Beobach-
tung rechtfertigende Anhaltspunkte fur eine Verfassungsfeindlichkeit der * festge-
stellt haben, nicht jedoch eine feststehende Verfassungsfeindlichkeit der * oder von
X* selbst. Eine solche Prufung obliegt allein dem Bundesverfassungsgericht
(Art. 21 Abs. 4 GG).

Letztlich spricht vorliegend jedoch nicht zuletzt das Thema der inmitten stehenden
Veranstaltung (,Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl®) trotz der rechtskrafti-
gen Verurteilungen von X* weiterhin nachdricklich dagegen, die Wiederholungsge-
fahr im konkreten Fall als hoch einzustufen (vgl. BayVGH, U.v. 9.10.2007 —
24 B 06.3067 — juris Rn. 36). Soweit die Antragsgegnerin nunmehr vortragt, dass
das Veranstaltungsthema nach ihren Erkenntnissen nur vorgeschoben sei und es
in Wahrheit allein und gerade um einen Wahlkampfauftritt von X* gehe, fehlt es an
jeglicher Substantiierung oder Glaubhaftmachung dieses Vortrags (etwa in Form
eidesstattlicher Versicherungen von Zeugen gegeniber denen Vertreter des

Antragstellers entsprechende Aussagen gemacht haben sollen).
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Bei — wie hier — beflirchteten RechtsverstoRen durch AuRerungen ist zudem im
Rahmen der Gefahrenprognose zu bertcksichtigen, dass es sich insoweit um Vor-
gange handelt, die ungeachtet ihrer hohen Gemeinschadlichkeit jedenfalls keinen
unmittelbaren Schaden fir Personen oder Sachen verursachen (vgl. BayVGH, B.v.
3.12.2003 — 24 CS 03.3138 — juris Rn. 24 unter Verweis auf BVerfG, B.v. 5.9.2003
—1 BvQ 32/03 — NVwZ 2004, 90 — juris Rn. 36).

Bei — wie hier — Fehlen konkreter veranstaltungsbezogener Anhaltspunkte missten
letztlich ganz regelmaRige AuBerungen von X* bei vergleichbaren offentlichen
Veranstaltungen in der Vergangenheit aktenkundig sein, die mit der gebotenen Ein-
deutigkeit strafrechtlich relevant sind oder im Widerspruch zu Art. 21 Abs. 1a GO
stehen. Eine solche hinreichende Gefahrendichte, die tragfahige Rickschlisse auf
eine hohe Wabhrscheinlichkeit rechtswidriger AufRerungen X* im Rahmen der

Veranstaltung am 15. Februar 2026 zulassen wuirde, hat die Antragsgegnerin
jedoch nach Uberzeugung des Gerichts nicht dargelegt. Dafiir hat sie in der
Antragserwiderung bereits in formeller Hinsicht nicht hinreichend viele Veranstal-
tungen als negative Bezugsfélle benannt. Dies gilt gerade mit Blick auf die Vielzahl

der offentlichen Veranstaltungen, auf denen X* regelmafiig auftreten durfte.

Abschliel3end ist zu betonen, dass das Gericht nicht verkennt, dass eine Vielzahl
der AuRerungen X* durchaus gerade im Kontext von Art. 21 Abs. 1a GO Anlass zur
Besorgnis geben. In diesem Zusammenhang ist jedoch nochmals auf die hohen
verfassungsrechtlichen Anforderungen insbesondere aus Art. 5 GG und Art. 21 GG
zu verweisen, die fur das Verbot eines Redners auf einer Veranstaltung einer nicht
verbotenen Partei gelten (vgl. BVerfG, B.v. 11.4.2002 — 1 BvQ 12/02 — DVBI 2002,
970 — juris Rn. 7; B.v. 8.12.2001 — 1 BvQ 49/01 — BayVBI 2002, 430 — juris Rn. 6-
9). Diesen Anforderungen ist die Antragsgegnerin vorliegend nicht gerecht

geworden.

Die vom Antragsteller angesprochene Frage, ob der zum 1. Januar 2026 in Kraft
getretene Art. 21 Abs. 1a GO ein allgemeines Gesetz i.S.v. Art. 5 Abs. 2 GG ist, das

die Meinungsfreiheit in zulassiger Weise einschrankt, kann somit letztlich
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offenbleiben. Denn auch eine Anwendung der Norm fihrt — wie dargelegt — wohl

nicht zur Rechtmafigkeit der inmitten stehende Auflage.

95 c) Im Ergebnis war somit die Auflage eines Redeverbots fur X* nach Aktenlage wohl

mangels Darlegung einer hinreichenden Gefahrenlage nicht rechtmafig.

96 Offenbleiben kann daher, ob das beauflagte Redeverbot verhaltnisméaRig war. In
der Rechtsprechung wird hierzu vertreten, dass gegentuber einem vollstandigen
Redeverbot als milderes Mittel das Einschreiten durch den Veranstalter bzw. durch
die Polizei bzw. Ordnungskrafte in Betracht kommt fur den Fall, dass eine Person
rechtswidrige AuRerungen in einer Rede tatigt (VG Ansbach, B.v. 16.8.2018 —
AN 4 S 18.1603 — juris Rn. 38 unter Bezugnahme auf BVerfG, B.v. 5.9.2003 —
1 BvQ 32/03 — juris Rn. 36).

97 Offenbleiben kann letztlich auch, ob die anwaltliche Bevollmachtigte der Antrags-
gegnerin Uberhaupt zum Erlass der inmitten stehenden Auflage im Namen der
Antragsgegnerin befugt war. Die vorgelegte anwaltliche Vollmacht dirfte ein derar-
tiges hoheitliches Tatigwerden in Gestalt des Erlasses von Verwaltungsakten wohl
nicht umfassen (vgl. VG Halle, U.v. 11.9.2018 — 4 A 142/16 — juris Rn. 43). Jedoch
geht das Gericht davon aus, dass die Antragsgegnerin die Rechtsanwaltin wohl in
anderer Weise hierzu bevollmachtigt haben dirfte.

98 d) Nachdem die Interessensabwagung somit hinsichtlich der Auflage des Redeverbots
(ziffer 1.) zu Lasten der Antragsgegnerin ausgeht und insoweit die aufschiebende
Wirkung anzuordnen war, kann auch der Sofortvollzug der hierauf bezogenen
Zwangsgeldandrohung (Ziffer 111.) keinen Bestand haben.

99 4. Nach alledem war dem Eilantrag stattzugeben.

100 5. Die Kostenentscheidung folgt aus 8 154 Abs. 1 VwGO.

101 Die Streitwertfestsetzung beruht auf 8 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 2 des Gerichtskos-

tengesetzes (GKG); wegen faktischer Vorwegnahme der Hauptsache ist im
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vorliegenden Eilverfahren der Regelstreitwert anzusetzen (vgl. BayVGH, B.v.

3.7.2018 — 4 CE 18.1224 — juris Rn. 27).
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Rechtsmittelbelehrung:

1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist

beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,

Hausanschrift in Minchen: LudwigstralRe 23, 80539 Miinchen, oder

Postfachanschrift in Minchen: Postfach 34 01 48, 80098 Munchen,

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach,
eingeht.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung
zu begrunden. Die Begruindung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie
muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Griinde darlegen, aus denen die Ent-
scheidung abzuandern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Ent-
scheidung auseinandersetzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die

Beschwerde als unzulassig zu verwerfen.

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof missen sich die Beteiligten, aul3er in
Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevolliméachtigten vertreten las-
sen. Dies gilt auch fir Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, d.h. insbesondere bereits fur die
Einlegung des Rechtsmittels beim Verwaltungsgericht. Als Bevollméchtigte sind die
in 8 67 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Per-
sonen und Organisationen zugelassen. Behérden und juristische Personen des 6f-
fentlichen Rechts einschliel3lich der von ihnen zur Erflllung ihrer 6ffentlichen Auf-
gaben gebildeten Zusammenschliisse konnen sich auch durch die in 8 67 Abs. 4

Satz 4 VwGO genannten Personen vertreten lassen.
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigeflgt werden.

Bei Zusendung Uber EGVP sind keine Mehrfertigungen notwendig.

Hinweis fiir besonders eilbediirftige Verfahren:

Sollten Sie erwéagen, gegen diesen Beschluss Beschwerde einzulegen, wird zur Ge-
wahrleistung einer zeitnahen Beschwerdeentscheidung dringend empfohlen, unver-
zuglich mit dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof telefonisch Kontakt aufzuneh-

men.

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an
den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdege-

genstands 200,-- EUR Ubersteigt oder die Beschwerde zugelassen worden ist.

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in
der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt
hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
einzulegen; 8 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Der Mitwirkung ei-

nes Bevollmachtigten bedarf es hierzu nicht.

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefugt werden.
Bei Zusendung tber EGVP sind keine Mehrfertigungen notwendig.
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					Informationen zur Prüfung des Zertifikats von VHN - Justiz zum Zeitpunkt 18.02.2026 11:06:41

	
		
		
					Staat der Ansässigkeit des TC

									Deutschland

					


		
					Art der Überwachung des TC

									Selbstbeurteilung

					


		
					Zertifikatsniveau gemäß Richtlinie des TC

									Gering

					


		
					Gültigkeitsmodell der Zertifikatsprüfung

									EscapeRoute (gemäß CommonPKI)

					


		
					Art der Statusprüfung

									OCSP

					


		
					Prüfinstanz

					https://www.bea-brak.de/CertificateValidationServer/xkms_soap_1_1

		


		
					Konfiguration der Prüfinstanz

									individual configuration

					


		
					Policy der Prüfinstanz

									fortgeschrittene elektronische Signatur (VDA eIDAS-VO oder SigG)

					


		
					Vertrauenswürdige Liste der ZDA

									https://localhost:8443/Filemanager/rest/resources/GOVERNIKUS_TL_DE/SHA-256_7c03e1bd8e35ca5d3351be8016129c3475ad5d4bb0fbbb920cbd956be7bbe6d5

					


		
					Ergebnis der XKMS-Verarbeitung

									XKMS-Verarbeitung erfolgreich beendet.
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